
Trägerautonomie bei der Fort- und Weiterbildung 
frühpädagogischer Fachkrä  e in Deutschland

Vielfach erhalten wir Nachfragen zu der „Anerkennung“ unserer Kurse. Wenn auch Sie sich dafür 
interessieren, bi  en wir Sie, sich 1 Minute (> in aller Kürze) bzw. 5 Minuten (> Etwas ausführlicher) 
Zeit zu nehmen und unsere sorgsam recherchierten Texte zu lesen.

Hinweis: Die Begriffl  ichkeiten der Bundesländer über den Titel Ihrer Vorgaben sind sehr unter-
schiedlich, zum Beispiel Bildungsplan, Bildungskonzep  on, Curriculum; Bildungs- und Erziehungs-
plan, Orien  erungsplan o.Ä. Der Einfachheit halber verwenden wir ausschließlich den Begriff  
„Bildungsplan“, meinen damit aber natürlich alle landesspezifi schen Bezeichnungen (Link zu allen 
Bildungsplänen).

In Kürze
Was die Fort- und Weiterbildung der frühpädagogischen Fachkrä  e betri   , gilt das im KJHG 
verankerte Prinzip der Trägerautonomie, da das KJHG als Bundesgesetz über den Landesgesetzen 
steht (Grundsatz „Bundesrecht bricht Landesrecht“).
Trägerautonomie = alle Träger in allen Bundesländern haben jederzeit das Recht, andere Themen 
als die in den Bildungsplänen der Bundesländer genannten, die sie als wich  g und relevant für 
Ihre Einrichtungen ansehen, Ihren MitarbeiterInnen als Fortbildungsthemen „vorzuschreiben“ - 
auch wenn sie dies in der Regel in Abs  mmung mit den Einrichtungsleitungen tun (oder ihnen gar 
die Entscheidung darüber ganz überlassen).
Beispiel: Wenn Sie in einer Montessori-Einrichtung arbeiten, werden Sie in keinem Bildungsplan 
Montessori-spezifi sche Themen fi nden. Nichtsdestotrotz werden Sie und Ihr Träger aber ein ge-
steigertes Interesse daran haben, dass Sie sich genau in diesem Themenfeld weiterbilden – und 
auch tun können, denn es ist ja letztlich Ihr Arbeitgeber, der darüber entscheidet (Trägerautono-
mie).

Etwas ausführlicher
Grundsätzlich gilt in Deutschland die im Kinder- und Jugendhilfegesetz verankerte sogenannte 
Trägerautonomie oder Trägerhoheit. Bezogen auf die Thema  k „Fort- und Weiterbildung frühpä-
dagogischer Fachkrä  e“ bedeutet dies, dass alleine der Träger über die Inhalte, Dauer etc. von 
Fortbildungen entscheidet, da er der Arbeitgeber der Fachkrä  e ist.
Da jedoch die Frühpädagogik einen zunehmend wich  gen poli  schen Stellenwert erlangt, neh-
men die Bundesländer seit Jahren immer stärker Einfl uss auf die Inhalte und Qualität der Fort- und 
Weiterbildung frühpädagogischer Fachkrä  e, wobei hier enorme Unterschiede sowohl im Grad 
der Verbindlichkeit als auch in der Art und Weise der Einfl ussnahme exis  eren (Details s. Angelika 
Diller / Hans Rudolf Leu: Auswertung Ländergespräche 09.09.2010; WIFF 2010).



Sämtliche Vorgaben und Regelungen (Qualität, Themen, Fortbildungszeiten pro Jahr, Förderungs-
modalitäten…) aller Bundesländer beziehen sich jedoch ausschließlich auf Präsenzfortbildungen 
und – bislang zumindest – nicht auf Online-Lernangebote. 
Also: Für Online-Lernangebote exis  eren noch keine bundesländerspezifi schen Qualitätsvorga-
ben/-kriterien. 
Was zur Folge hat, dass kein Bundesland eine wie auch immer geartete Online-Fortbildung aner-
kennen kann, da es eben keine länderspezifi schen Vorgaben, Empfehlungen o.Ä. für diese Art des 
Lernens gibt, anhand derer eine Bewertung vorgenommen werden könnte.

Wir von Kita-Campus sind aber sicher, dass in näherer Zukun   auch hier die Bundesländer mitre-
den möchten, weil diese Form des Lernens auch in der Frühpädagogik ste  g zunimmt. Wenn ein 
wie auch immer geartetes Qualitätssystem etabliert wird, werden wir zu den ersten gehören, die 
sich zer  fi zieren lassen, weil wir sicher sind, dass unsere Kurse eine hohe Qualität und Praxisrele-
vanz besitzen.

Das bedeutet:
- das Angebot von Kita-Campus steht in keinem Konfl ikt mit keiner der bundesländerspezifi schen 
Vorgaben, Regelungen etc. – weil keine Vorgaben diesbezüglich exis  eren

- es kann (zum gegenwär  gen Zeitpunkt) keine Anerkennung durch ein Landesins  tut, Landesmi-
nisterium, kein Amt oder sonst wen geben, weil die Regelungen der Bundesländer sich ausschließ-
lich auf Präsenzfortbildungen beziehen

- alleine der Träger entscheidet über die Sinnha  igkeit einer Fortbildung und insofern ist auch nur 
er es, der eine Online-Fortbildung anerkennen kann oder nicht

- die meisten unserer Kurse bzw. Themen sind im Übrigen in allen Bildungsplänen aller Bundeslän-
der vertreten. Das heißt für unsere Kunden: indem sie sich für uns entscheiden, lernen sie gleich-
zei  g auch die Inhalte, die „Ihr Bundesland“ von Ihnen erwartet, dass sie sie lernen

- unsere Kurse sollen Präsenzfortbildungen nicht ersetzen (können sie auch gar nicht), sondern 
stellen vielmehr eine Ergänzung oder Alterna  ve dar, weil durch diese Art der Fortbildung einige 
gravierende Nachteile von Präsenzveranstaltungen ausgeglichen werden können, zum Beispiel:

• Sie sind nicht ein oder mehrere Tage abwesend
• wenn Sie ein Thema besonders interessiert, müssen Sie nun nicht mehr warten, bis irgend-
wo irgendwann ein (interessantes, bezahlbares) Seminar, das zeitlich für Sie und die Einrich-
tung passt, angeboten wird
• Sie können zeit- und ortsunabhängig lernen – und zwar immer dann, wenn Sie das Wissen 
brauchen
• Sie bes  mmen, wann Sie was in welchem Tempo lernen wollen


